
 

 

     
Barrierefreiheit in den neu zugelassenen Straßenbahnen 

Ihre Anfrage vom 18.07.2025 in Ergänzung zur Stellung-

nahme vom 09.12.2024 
 

Sehr geehrte Frau Link, 

auf Ihre Anfrage vom 18.07.2025 und in Ergänzung unserer Stellung-

nahme vom 9.12.2024 zur Barrierefreiheit in den neu zugelassenen Stra-

ßenbahnen möchte ich Ihnen die Meinung unseres Beirates übermit-

teln: 

Wir stimmen der Abweichung von der DIN EN 14752 zu, wenn der Tür-

taster auf einer Höhe zwischen 800 und 1200 mm angebracht wird und 

somit für Menschen mit Behinderungen gut erreichbar ist. 

Bei einer Beibehaltung der bisherigen Anordnung der Tasten sehen wir 

keine Einschränkung für die Benutzer. Sie sollte nicht ohne triftigen 

Grund geändert werden. 

Eine unterschiedliche Handhabung, die durch die in den nächsten Jah-

ren weiter fahrenden Bahnen aus dem bisherigen Bestand entsteht, 

könnte sich eher nachteilig auswirken. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Gudrun Obst       
Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderungen  

An: 
Cottbusverkehr GmbH 
Walther-Rathenau-Straße 38, 03044 Cottbus 
Per E-Mail an: melanie.link@cottbusverkehr.de 
 
Cc: Dr. Normen Franzke:  Normen.Franzke@cottbus.de 
       Büro des OB: Buero_OB@cottbus.de 
 

23. Juli 2025 

 

 

 

Ansprechpartner/-in 

Beirat für Menschen mit Behinde-

rungen 

Besucheradresse: 

Neumarkt 5 

03046 Cottbus 

T 0355/ 612 2946 

behindertenbeirat@cottbus.de 
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